
   

Bericht über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates 

Ochtendung vom 24.03.2011 

 
Top-Nr.: 1 

 

Forstwirtschaftsplan 2011 

 
Das Gremium nimmt nach Erörterung einzelner Sachfragen Kenntnis. Die entsprechenden au-

ßerplanmäßigen Ein- und Auszahlungen werden einstimmig genehmigt.  

 

 
Top-Nr.: 2 

 

Würdigung der Stellungnahmen im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeits-

beteiligung zum Bebauungsplan 1. Änderung "Polcher Straße West II" 

 
Das Gremium beschließt einstimmig die im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteili-

gung eingegangenen Stellungnahmen zu würdigen sowie den Bebauungsplan 1. Änderung 

„Polcher Straße West II“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung. 

 

 
Top-Nr.: 3 

 

6. Änderung des Bebauungsplanes "Kaltskünde/Auf der Künde" 

 
A. Das Gremium beschließt einstimmig, den Beschluss des Ortsgemeinderates vom 18.03.2010 

zur 6. Änderung des Bebauungsplanes „Kaltskünde/Auf der Künde“ aufzuheben. 

 

B. Das Gremium beschließt einstimmig für den abgegrenzten Geltungsbereich die 6. Änderung 

des Bebauungsplanes „Kaltskünde/Auf der Künde“ gemäß § 1 Abs. 8 i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB. 

Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB durchge-

führt. Die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 4 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB) wird ge-

mäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 i. V. m. § 4 a Abs. 2 BauGB gleichzeitig 

durchgeführt. 

 

C. Das Gremium beschließt einstimmig den Planungsauftrag für die 6. Änderung des Be-

bauungsplanes „Kaltskünde/Auf der Künde“ an die Stadtplaner und Ingenieure Reitz und Partner, 

Ochtendung, zu vergeben. Der Planer wird beauftragt einen Bebauungsplanentwurf einschließ-

lich der Textfestsetzungen und der Begründung zu erarbeiten. 

 

 
Top-Nr.: 4 

 

Anträge der CDU und der SPD Fraktion auf Ausweisung eines Freizeitgeländes 

(Bolzplatz) 

 
Das Gremium beschließt mit 15 Ja- und 2 Nein Stimmen bei 1 Enthaltung, sowohl das Bahn-

hofsumfeld wie auch den Kartalsweg unter Einbeziehung eines Konzepts für einen Bolzplatz 

durch ein Planungsbüro bauplanungsrechtlich überprüfen zu lassen. In diesem Plan sollen die 

benötigten Grundstücksflächen ermittelt werden. Die Ortsbürgermeisterin wird beauftragt, über 

die notwendigen Grundstücksflächen Verhandlungen zu führen. Der Planungsauftrag ergeht an 

die Stadtplaner und Ingenieure Reitz und Partner, Ochtendung. 

 

 



   

Top-Nr.: 5 

 

Zustimmung zur 21. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde 

Maifeld - Darstellung einer Sonderbaufläche "Fotovoltaik" in der Ortsgemeinde 

Rüber 

 
Das Gremium stimmt der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 12 Ja und 2 Nein Stim-

men bei 1 Enthaltung zu. 

 

 
Top-Nr.: 6 

 

Vergabe von Straßennamen und Hausnummern im Baugebiet "Polcher Straße 

West II" 

 
Das Gremium setzt für die dargestellten  Straßenzüge einstimmig die Straßennamen „Theodor-

Heuss-Ring“, „Lindenweg“, „Kirschtalweg“, „Ahornweg“ und „Birkenweg“  fest. Die Hausnum-

mernvergabe erfolgt gemäß Eintragung im Plan. Der Beschluss vom 13.02.1986 wird dahinge-

hend aufgehoben. 

 

 
Top-Nr.: 7 

 

Ausbau der Gemeindestraße zu den Sackenheimer Höfen 

 
Das Gremium beschließt einstimmig , die Gemeindestraße zu den Sackenheimer Höfen auszu-

bauen. Die Art der Ausführung bleibt weiteren Beschlüssen vorbehalten. Die schadhaften Stellen 

sollen umgehend zur Gefahrenabwehr beseitigt werden. Die Verbandsgemeindeverwaltung wird 

gebeten, der Ortsgemeinde geeignete Planungsbüros vorzuschlagen. Mit dem LBM soll im Vor-

feld über die Anforderungen der Förderung gesprochen werden. 

 

 
Top-Nr.: 8 

 

Jahresabschluss 2009; Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ochtendung mbH 

 
Das Gremium nimmt den Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ochtendung 

mbH mit dem Prüf- und Lagebericht zur Kenntnis und beschließt einstimmig dessen Offenlage. 

 

 
Top-Nr.: 9 

 

Antrag der Katholischen öffentlichen Bücherei Ochtendung auf Gewährung eines 

Zuschusses 

 
Nach Beratung wird der Tagesordnungspunkt einstimmig vertagt. Die Verbandsgemeindeverwal-

tung wird gebeten, von der Katholischen Bücherei Ochtendung eine Aufstellung der jährlichen 

Kosten anzufordern. 


